Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Ziirich

Sitzung vom 20. Mai 2026

523. Gemeindeordnung (politische Gemeinde Widenswil)

1. Gemiss Art. 89 Abs. 1 der Kantonsverfassung (KV, LS 101) regeln
die politischen Gemeinden und die Schulgemeinden ihre Organisation
und die Zusténdigkeit ihrer Organe in der Gemeindeordnung. Die Ge-
meindeordnung bedarf der Genehmigung des Regierungsrates. Er priift
sie auf ihre Rechtmaéssigkeit (Art. 89 Abs.3 KV). Diese Genehmigung
hat konstitutive Wirkung, d. h., das Inkrafttreten der Gemeindeordnung
setzt die Genehmigung des Regierungsrates voraus (vgl. § 4 Abs. 1 Ge-
meindegesetz [LS 131.1]). Allfédllige Méngel werden durch die Geneh-
migung nicht geheilt.

2. Die Stimmberechtigten der politischen Gemeinde Widenswil ha-
ben anlésslich der Urnenabstimmung vom 8. Mérz 2026 die Teilrevision
der Gemeindeordnung der politischen Gemeinde Widenswil beschlos-
sen. Der Stadtrat bestimmt das Datum des Inkrafttretens der Anderun-
gen der Gemeindeordnung. Die Anderung betrifft die Kompetenz zur
Festlegung der Anzahl der Wahlbiiromitglieder.

3. Die gednderten Bestimmungen geben zu keinen Bemerkungen
Anlass und sind deshalb zu genehmigen.

Auf Antrag der Direktion der Justiz und des Innern

beschliesst der Regierungsrat:

I. Die von den Stimmberechtigten der politischen Gemeinde Widens-
wil am 8. Mirz 2026 beschlossene Anderung der Gemeindeordnung
wird genehmigt.

II. Mitteilung an den Stadtrat Wiadenswil, Prisidiales, Florhof-
strasse 6, 8820 Wadenswil, den Bezirksrat Horgen, Seestrasse 124, 8810
Horgen, sowie an die Bildungsdirektion und die Direktion der Justiz
und des Innern.

Vor dem Regierungsrat
Der stv. Staatsschreiber:

Peter Hosli



	523. Gemeindeordnung (politische Gemeinde Wädenswil)
	Auf Antrag der Direktion der Justiz und des Innern
	beschliesst der Regierungsrat:


